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1 Allgemeine Angaben 

Angaben zum Bewertungsobjekt1.1

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, unbebaut, ungenutzt  
 

Objektadresse: 
 

Im Lehen („14“, es wurde noch keine Hausnummer vergeben) 
74582 Gerabronn 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Angaben zur Auftraggeberin1.2

Auftraggeberin: 
 

Amtsgericht Crailsheim 

Schloßplatz 1 
74564 Crailsheim 
 
Auftrag vom 10.03.2025 (Datum des Auftragsschreibens) 
Az. des Amtsgerichts Crailsheim: 1 1 K 27/24 
 

Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung1.3

Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertermittlung zum Zweck eines Zwangsversteige-
rungsverfahrens 
 

Wertermittlungsstichtag, Qualitätsstichtag, 
Tag der Ortsbesichtigung: 
 

08.04.2025 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

die Sachverständige Brigitte Mann 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Von der Auftraggeberin wurden nachstehende Unterlagen zur 
Verfügung gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 17.12.2024 
Von der Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Un-
terlagen beschafft: 
• lizenziertes Kartenmaterial von geoport/ongeo (lizenziert 6 

Monate) 
• Bodenrichtwert und Tendenz zur Entwicklung des Bodenricht-

wertes des zuständigen Gutachterausschusses 
• Vergleichskaufpreise, Grundstückspreise vom zuständigen 

Gutachterausschuss 
 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von: 
 

Durch die Sachverständige Brigitte Mann wurden folgende Tätig-
keiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: 
• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen 

Ämtern; 
• Beschaffung der erforderlichen Unterlagen; 
• Überprüfen bzw. Durchführen der Aufstellungen bzw. Berech-

nungen der Bruttogrundfläche und der (Wohn- und)Nutzflä-
chen; 

• Protokollierung der Ortsbesichtigung und Entwurf der Grund-
stücks- und Gebäudebeschreibung. 

 
Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch die Sachver-
ständige auf Richtigkeit und Plausibilität überprüft, wo erforder-
lich ergänzt und für dieses Gutachten verwendet. 
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1.4 Besonderheiten des Auftrags 

Das unbebaute Grundstück wirkt vernachlässigt. 
 
Mit der Bebauung eines Grundstücks fallen in der Regel unter anderem folgende Kosten an, zum Beispiel: 

• Erschließungskosten 
• Anschluss Frischwasser 
• Abwasserbeseitigungskosten 
• Anschluss Strom/Gas/Fernwärme 
• Anschluss Telefon 
• Bodengutachten 
• Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausgrundstück bis an das öffentliche Netz 
• Wasser- und Abwassergebühren 

Aufzählung ggf. nicht abschließend. 
 

Laut schriftlicher Auskunft der Stadt Gerabronn,  ist das Grundstück hinsichtlich KAG1 bei-
tragsfrei; die Straße ist fertig gestellt, so dass sie davon ausgeht, dass Ver- und Entsorgungsleitungen bis an 
die Grundstücksgrenze des Bewertungsgrundstücks vorhanden sind. 

 
1 KAG: Die Kommunalabgabengesetze sind Landesrecht der Länder und neben den Bundesgesetzen die wichtigste Rechtsgrundlage für 

die Einnahmen der Gemeinden und anderer kommunaler Gebietskörperschaften in Form von Kommunalabgaben. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Baden-Württemberg 
 

Kreis: 
 

Schwäbisch Hall 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Gerabronn (ca. 4.481 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Gerabronn ca. 4,5 km, Crailsheim ca. 25 km,  
Schwäbisch Hall ca. 30 km, Heilbronn ca. 70 km,  
Stuttgart ca. 110 km 
 
Landeshauptstadt: 
Stuttgart 
 
Bundesstraßen: 
B 290 
 
Autobahnzufahrt: 
BAB A 6 ca. 15 km 
 
Bahnhof: 
Crailsheim, Schwäbisch Hall-Hessental, Öhringen 
 
Flughafen: 
Stuttgart 
 

demografische Struktur 
 

Anlage 4 
 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Ortskern von Amlishagen; Amlishagen ist ein Teilort von Gerab-
ronn; die Entfernung zum Stadtzentrum Gerabronn, Geschäfte 
des täglichen Bedarfs, Stadtverwaltung, Schulen und Ärzte be-
trägt ca. 4,5 km; öffentliches Verkehrsmittel (Bushaltestelle) be-
findet sich in fußläufiger Entfernung; 
einfache-mittlere Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
offene, eingeschossige Bauweise 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine wesentlichen 
 

Topografie: 
 

fast eben 
 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Grundstücksgröße: ca. 715,00 m²; 
Bemerkungen: unregelmäßige Grundstücksform; 
Eckgrundstück 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Wohnsammelstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehweg einseitig (gegenüber) vorhanden; 
Parkstreifen nicht ausreichend vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

keine Einfriedungen 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

vermutlich gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; es liegen 
keine Bodengutachten vor 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft, Landratsamt Schwäbisch Hall, 
, vom 15.04.2025 ist das Bewertungsob-

jekt im Bodenschutz- und Altlastenkataster nicht als Verdachts-
fläche aufgeführt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 
 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 17.12.2024 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des 
Grundbuchs von Gerabronn-Amlishagen, Blatt 2179, keine wert-
beeinflussende Eintragung. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berück-
sichtigt werden. 
 

Herrschvermerke: 
 

keine 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

es sind von der Schuldnerin/dem Schuldner keine benannt wor-
den 
 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Es handelt sich um ein unbebautes Grundstück. Das Baulasten-
verzeichnis enthält, nach Auskunft der Stadt Gerabronn, vom 
18.03.2025, keine Baulasten. 
 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs-
plan, Im Lehen, 2. Änderung, vom 13.01.2011, unter anderem 
folgende Festsetzungen: 
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MD = Dorfgebiet; 
GRZ = 0,4 (Grundflächenzahl); 
GFZ = 0,4 (Geschossflächenzahl); 
o  = offene Bauweise; 
Satteldach (SD) 30-45° 
 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach KAG beitragsfrei, gem. schriftli-
cher Auskunft Stadt Gerabronn,  vom 
24.03.2025.  
Die nachfolgend genannten Beiträge bzw. Abgaben fallen, im 
Zuge der Bebauung, gegebenenfalls noch an:  
• Weitere Abgaben/Kosten, vgl. Erläuterungen Punkt 1.4 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
schriftlich am 24.03.2025 erkundet.  
 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, schriftlich eingeholt. 
Es wird dennoch empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts 
zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation / Außenanlagen 

Das Grundstück ist unbebaut und wird nicht genutzt. 
 
Versorgungsanlagen auf dem Grundstück, vermutlich handelt es sich um den Hausanschluss Strom und den 
Anschluss von Frischwasser. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbebaute, ungenutzte Grundstück, Flurstück 22, in 74582 Ger-
abronn, Im Lehen zum Wertermittlungsstichtag 08.04.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Gerabronn-Amlishagen 2179 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Gerabronn-Amlishagen   22 715 m² 
 

 

3.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichs-
wertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen 
können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 
ImmoWertV 21). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  

• dem Entwicklungszustand gegliedert und  

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem beitragsrechtlichen Zustand, 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu 
einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver-
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenricht-
wert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nach-
stehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des 
Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – 
wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sons-
tigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des 
Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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3.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 60,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2023. Das Bodenrichtwertgrund-
stück ist wie folgt definiert: 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 08.04.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 715 m² 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
08.04.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 60,00 €/m² E1 

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2023 08.04.2025  × 1,166 E2 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage  × 0,950 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 66,46 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 715 m²  × 1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 66,46 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 66,46 €/m²  

Fläche   × 715 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 47.518,90 € 
rd.  47.520,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 08.04.2025 insgesamt 47.520,00 €. 

3.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Laut Stadtverwaltung Crailsheim, Auskunft des Gutachterausschusses, Abfrage www.boris-bw.de, liegt der 
Bodenrichtwert zum 01.01.2023 für die Grundstücke im allgemeinen Wohngebiet bei 60,00 €/m². Dieser Bo-
denrichtwert ist laut § 16 Abs. 2, 1.-4. und § 24 (2) ImmoWertV21 i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB nicht 
geeignet, da er hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung nicht hinreichend genau bestimmt ist. Die 
Sachverständige hat den Bodenrichtwert hinsichtlich der relativen Höhe mit vergleichbaren Lagen verglichen 
und hält den Bodenrichtwert in Höhe von rund 60,00 €/m² (erschließungsbeitragsfrei) nach Überprüfung als 
Ausgangswert für angemessen. Die erforderlichen Anpassungen hinsichtlich der Lage oder der Zeit erfolgen 
im Anschluss. 

E2 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
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erfolgt unter Ansatz einer aus vergleichbaren Lagen, vom zuständigen Gutachterausschuss, abgeleiteten 
durchschnittlich geschätzten 7%igen jährlichen Bodenpreissteigerung. 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegter Index: Festsetzung einer jährlichen Bodenwertdynamik 

Wertermittlungsstichtag  08.04.2025  

BRW-Stichtag - 01.01.2023  

Zeitdifferenz = 2,27 Jahre 

Bodenwertdynamik b x 7 %/Jahr 

insgesamt  16,60 % 

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,17  

E3 

Der angegebene Bodenrichtwert gilt für die durchschnittliche Lage in der Bodenrichtwertzone. Die Wohnsam-
melstraße führt westlich am bewertenden Grundstück vorbei. Es führt ein Fußgänger-/Fahrradweg nördlich 
am Bewertungsgrundstück vorbei. Demnach hat -nach meinem Ermessen- das Grundstück nicht den gleichen 
Erholungs- und Freizeitwert wie ein von der Straße abgewandtes Grundstück ohne Weg. Deshalb wird ein 
Abschlag von 5 % vorgenommen. 

 

 

3.4 Vergleichswertermittlung  

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhan-
dene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  47.520,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 7.500,00 € 

vorläufiger Vergleichswert  = 55.020,00 € 

marktübliche Zu- oder Abschläge − 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 55.020,00 € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale − 0,00 € 

Vergleichswert  = 55.020,00 € 

 rd. 55.000,00 € 

 

3.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Außenanlagen 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

Frischwasseranschluss, geschätzt 5.000,00 € 

Hausanschluss, Strom, geschätzt 2.500,00 € 

Summe grob geschätzt 7.500,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertver-
fahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie of-
fensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.   
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3.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei-
chenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße 

(Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu be-
wertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszu-
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zu-
stand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Werter-

mittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver-
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich 
seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen auf-
weist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder 
Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeit-
punktes mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen 
Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstü-
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grund-

lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
(Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Er-
tragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktor-
verfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der all-
gemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigne-

ter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Ver-
gleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermit-
telt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen 
und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abwei-
chungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der 
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumein-
heit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepass-
ten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Ab-
weichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 
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Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert-
verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wert-
beeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbeson-
dere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob-
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichti-
gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Dabei handelt es sich um einen zwingend durchzufüh-
renden Verfahrensschritt, wenn die zur Verfügung stehenden Daten den aktuellen Markt nicht abbilden. Vo-
raussichtlich fallen die Zinsen, was die Nachfrage steigern würde, jedoch steigen im Gegenzug kontinuierlich 
die Baukosten, wenn Zölle auf Importe erhoben werden sollten. Infolgedessen halte ich einen zusätzlichen 
Zuschlag -in der aktuellen Marktlage- nicht für erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen 
von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

· nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

· grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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3.5 Plausibilisierung 

Der zuständige Gutachterausschuss hat die nachstehenden Vergleichskaufpreise zur Verfügung gestellt. 

Da die Daten aus der Vergangenheit stammen, werden diese zeitlich -unter der zur Verfügung gestellten Ten-
denzentwicklung des Bodenrichtwerts des zuständigen Gutachterausschusses- sowie der Lage an das Be-
wertungsgrundstück angepasst. 

 

Vergleichskaufpreise vom zuständigen Gutachterausschuss anonymisiert
Kaufdatum Lage Fläche m² Preis/m², € Faktor Zeit Vergleichspreis pro m²

11.01.2023 418 683 48,00 €       1,00 1,166 55,97 €       

14.02.2023 415 2544 95,00 €       0,90 1,157 98,92 €       

08.05.2023 415 32 60,00 €       0,90 1,139 61,51 €       

08.05.2023 415 547 59,00 €       0,90 1,139 60,48 €       

07.08.2023 416 56 41,00 €       1,00 1,120 45,92 €       

17.10.2023 418 813 46,00 €       1,00 1,107 50,92 €       

13.12.2023 415 748 66,00 €       1,00 1,093 72,14 €       

20.12.2023 416 707 43,00 €       1,00 1,092 46,96 €       

Summe 492,81 €     

Mittelwert 61,60 €       

Mittelwert rd. 62,00 €       

Der Vergleichswert (Mittelwert) in Höhe von 62,00 €/m² unterstützt den ermittelten Vergleichswert

hinreichend genau.  
 

Berechnung: 

vorläufiger Bodenwert zur Plausibilisierung 715 m² x 62,00 €/m² = 44.330,00 € 

Außenanlagen, grob geschätzt  7.500,00 € 

Gesamt  51.830,00 € 

Gesamt rund  52.000,00 € 

 

Dieser angepasste Vergleichswert – zu Plausibilitätszwecken- unterstützt den ermittelten Vergleichswert, auf 
der Basis des veröffentlichten Bodenrichtwerts, in Höhe von 55.000 €, hinreichend genau. 

 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

Frischwasseranschluss, geschätzt 5.000,00 € 

Hausanschluss, Strom, geschätzt 2.500,00 € 

Summe, grob geschätzt 7.500,00 € 
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3.6 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan-
delt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.  

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 55.000,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für das als Wiese genutzte Grundstück in 74582 Gerabronn, Im Lehen 14 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Gerabronn-Amlishagen 2179 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Gerabronn  22 
 

wird im Hinblick auf eine unterstellte Folgenutzung zum Wertermittlungsstichtag 08.04.2025 mit rund 

 

55.000 € 
in Worten: fünfundfünfzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeugin oder Sachverständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen 
keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

 

Crailsheim, den 14. April 2025 

   
Brigitte Mann 

Zertifizierte Sachverständige für die Markt- und Beleihungswertermittlung aller Immobilienarten  

ZIS Sprengnetter Zert (Al), gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewer-
tung, ZIS Sprengnetter Zert (AI), Zert.-Nr. 0405-006 
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4 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

4.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

-in der jeweils gültigen Fassung- 
BauGB: Baugesetzbuch  
 
BauNVO: Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken – 
Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 21, in Kraft getreten am 1.1.2022 
 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch  
 
LBO: Landesbauordnung Baden-Württemberg 
 

 

4.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-

richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014  
[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter Immobili-

enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 
[7] Marktdatenableitungen des örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremiums für Immobilienwerte  
[8] [Kleiber (Hrsg.), Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 
 

 

4.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwi-
ckelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa Version 36.25.1.0” (Stand März 2025) erstellt. 
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5 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 01: Auszug aus der topografischen Karte 
 
Anlage 02: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 03: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage 04: demografische Struktur 
 
Anlage 05: Auszug aus dem Bebauungsplan 
 
Anlage 06: Fotoübersichtsplan 
 
Anlage 07: Fotos 
 
Anlage 08: Haftungsausschluss 
 
Summe: 20 Seiten 
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Anlage 01 
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Anlage 02 
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Anlage 03.01 
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Anlage 03.02 
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Anlage 04 
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Auszug aus dem Bebauungsplan 

 

Anlage 05 
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Fotoübersichtsplan mit Aufnahmerichtung und Standort     Anlage 06 
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Anlage 07: Fotos 

Seite 1 von 4 

 
 

 

 

Bild 1: aus südlicher Richtung 

 

 

 

 

Bild 2: Südwestansicht des unbebauten Grundstücks 
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Anlage 07: Fotos 

Seite 2 von 4 

 
 

 

 

Bild 3: Westansicht 

 

 

 

 

Bild 4: Westansicht, Weg grenzt nördlich in gesamter Länge des Bewertungsgrundstück an 
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Anlage 07: Fotos 

Seite 3 von 4 

 
 

 

 

Bild 5: Nordwestansicht 

 

 

 

 

Bild 6: Nordwestansicht mit Umgebungsbebauung 
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Anlage 07: Fotos 

Seite 4 von 4 

 
 

 

 

Bild 7: vorhandener Hausanschluss auf dem Grundstück 

 

 

 

 

Bild 8: vermutlich Anschluss Frischwasser (Pfeil) auf dem Bewertungsgrundstück Flurstück 22 
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Haftungsausschluss          Anlage 08 
 

Die Zertifizierte Sachverständige haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber ihrem Auftraggeber, sondern auch 
gegenüber Dritten. Das beauftragte Gutachten ist jedoch nur für den Auftraggeber und für den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine darüberhinausgehende Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Sachver-
ständigen. 

 

Die Sachverständige haftet für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur dann, wenn sie oder ihre 
Erfüllungsgehilfen die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
haben. Alle darüberhinausgehenden Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt auch für Schä-
den, die bei einer Nachbesserung entstehen. 

 

Als Gewährleistung kann der Auftraggeber zunächst nur kostenlose Nachbesserung des mangelhaften Gut-
achtens verlangen. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit oder angemessen gesetzter Frist nachgebessert, 
oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Auftraggeber Rückgängigmachung des Vertrages (Wand-
lung) oder Herabsetzung des Honorars (Minderung) verlangen. 

 

Mängel müssen unverzüglich, nach Fertigstellung des Gutachtens durch die Sachverständige, schriftlich an-
gezeigt werden, andernfalls erlischt ein Gewährleistungsanspruch. 

 

Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des § 638 (BGB) Bürgerlichen Gesetzbuchs 
unterliegen, verjähren nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens an den 
Auftraggeber. 

 

Ungebundene Ausfertigungen von Gutachten sind rechtlich und im Sinne dieser Haftungsvereinbarung nicht 
gültig. Rechtsverbindliche Ausfertigungen müssen gebunden und unterzeichnet sein. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, Lage-
plan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert 
und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext 
von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens 
veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Brigitte Mann 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 
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